
In diesem Sinne entschied das höchste westdeutsche 
Sondergericht, der 6. (heutige 3.) Strafsenat des Bundes
gerichtshofs, in der mündlichen Begründung seines am
4. Juni 1956 verkündeten Urteils gegen Funktionäre der 
Sozialistischen Aktion (SDA):

„Es ist aber darauf hinzuweisen, . . . daß sich nämlich 
der Sinn einer Handlung nicht nur aus dem äußeren 
Geschehen ergibt, sondern auch oder vielleicht aus
schließlich aus dem Willen, mit dem die Handlung in die 
Welt gesetzt wird, aus dem Vorstellungsbild, das den 
Handelnden bei seinem Tun begleitet.“
Das wurde durch den früheren Bundesjustizminister 

Dr. v. M e r k ä t z  bestätigt, der den Richter auf die in 
der Brust des Angeklagten „verschlossene“ Gesinnung 
mit den Worten verweist:

„Die aufgestellte These, daß der Strafgesetzgeber das 
gleiche Verhalten . . . ohne Rücksicht auf ihre . . . 
Zweckvorstellungen gleich zu behandeln habe, ist . . . 
einfach unrichtig. Es gibt zahllose Tatbestände, in denen 
ein an sich wertneutrales Verhalten . . . strafrechtlich 
erheblich und zugleich strafwürdig wird . . . erst durch 
einen inneren Tatbestand, eine subjektive Willenshaltung 
des Täters, die in seiner Brust verschlossen ist.““
Die Rückkehr zu den nazistischen Gesinnungsgesetzen 

gibt den Gerichten vier verschiedene juristische Mög
lichkeiten, die sie in ihrer Tätigkeit Wirklichkeit wer
den lassen können.

1. Das Gesinnungsstrafrecht gestattet dem Richter, 
Handlungen zu bestrafen, die nicht verfassungswidrig 
sind.

Der Richter ist in keinem Falle verpflichtet nachzu
weisen, daß die Tat des Angeklagten das Grundgesetz 
tatsächlich verletzt oder gefährdet hat. Nach dem Wort
laut der Gesetze können auch verfassungsmäßige Taten, 
z. B. Teilnahme an einem Lohnstreik, überhaupt das 
positive Verhalten zum Grundgesetz, z. B. das Eintreten 
für den Frieden und die Pressefreiheit, wegen Staats
gefährdung bestraft werden. Es genügt, daß der Richter 
annimmt, der Angeklagte weise eine negative Gesamt
einstellung auf.

2. Das Gesinnungsstrafrecht gestattet dem Richter, 
tatsächlich verfassungsfeindliche Handlungen nicht zu 
bestrafen.

Da nicht das äußere Geschehen, sondern die „Ge
samteinstellung“ des Gegners der NATO-Politik für die 
Verurteilung maßgeblich ist, kann nach dem Gesetzes
wortlaut derjenige, der z. B. als Regierungsvertreter das 
Grundgesetz bricht, etwa einen Angriffskrieg vorberei
tet oder das Recht auf Meinungsfreiheit antastet, frei
gesprochen werden. Es genügt, daß der Richter beim 
Angeklagten eine „verfassungstreue Gesinnung“ an
nimmt. Es wird behauptet, die Tat habe verfassungs
treuen Zielen gedient und könne deshalb keine Staats
gefährdung sein. Das wurde besonders deutlich, als das 
Verfahren gegen die Repräsentanten der „Abendländi
schen Akademie“ eingestellt wurde.23

3. Das Gericht kann die Verteidigung des Angeklag
ten wesentlich beschneiden.

Da die begangene Tat unerheblich und die „Gesamt
einstellung“ ausschlaggebend sf in soll, kann der Richter 
wesentliche Einwände und Beweise des Angeklagten 
abschneiden. Der entscheidende Beweis der wahren Ge
sinnung wird stets das tatsächliche Verhalten des An
geklagten, z. B. der Inhalt der verbreiteten Flugblätter 
und die geäußerte politische Losung, sein. Zum Beweise 
seiner Unschuld wird er auf seine Tat hinweisen müs
sen. Er kann z. B. erklären: „Ich habe allein die NATO- 
Politik der Bundesregierung kritisiert. Das ergibt sich 
aus dem Inhalt des Flugblattes. Das ist mein gutes 
Recht.“ Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann der Ge
sinnungsrichter sagen: „Das äußere Geschehen ist un- 
beachtlich. Es erhält seinen ,Sinn‘ erst durch die Ge
samteinstellung, durch das Bekenntnis zu einer be
stimmten Staateauffassung. Deshalb kommt es allein 
auf Ihre Gesamteinstellung an.“ In diesem Sinne sagte 
Senatepräsident G e i e r  in der Vernehmung zu Oskar 
Neumann:

„Herr Neumann, wir kommen nicht weiter, wenn wir 
Pressemeldungen zitieren. Es hat gar keinen Sinn. Es

liegt völlig neben der S a c h e . . w e i l ,  wie ich Ihnen 
schon sagte, weder die Politik der Regierung zu beur- 
teüen ist, noch die Politik, die Sie treiben. Das einzige, 
worum es sich handelt, ist, ... ob das eigentliche Ziel 
weiter gesteckt war und nicht expressis verbis wieder
gegeben wurde.“2*
4. Das Gesinnungsstrafrecht gibt dem Richter die Mög

lichkeit, den Sachverhalt umzudeuten, die Wahrheit zu 
verfälschen.

In einem Verfahren wegen Staatsgefährdung ist der 
Richter nicht verpflichtet, sich an das wahrnehmbare, für 
jedermann erkennbare äußere Geschehen, z. B. das Ein
treten des Angeklagten für Frieden und Völkerverstän
digung, zu halten. Die Realität der Tat kann er mit dem 
Zauberspruch verschwinden lassen: das äußere Ge
schehen, der Vordergrund, ist unbeachtlich; maßgeblich 
ist allein der Hintergrund, die Gesamteinstellung. Sind 
die realen „Vordergründe“, die Tat des Angeklagten 
und ihr Verhältnis zum Grundgesetz, unmaßgeblich, so 
ist der einzige, für jedermann wahrnehmbare und zu
gängliche Prüfstein für die Gesinnung, die den Han
delnden zur Tat drängte, verschwunden. Woraus sollte 
ein Richter auch die wahre Absicht, die der Handelnde 
mittels seiner Tat verfolgt, anders entnehmen, als aus 
der Tat und ihren Umständen sowie aus den Erklärun
gen des Handelnden selbst? Zeigt nicht der Streik gegen 
den Kapp-Putsch, daß der Streikende sich gegen den 
Hochverrat von oben wendet? Beweist nicht der Inhalt 
des Flugblattes, welche Ziele der Angeklagte verfolgt?

Die Tat und die Tatumstände, die „Vordergründe“ 
sollen unmaßgeblich sein; allein die „in der Brust ver
schlossene“ und deshalb unerkennbare „hintergründige 
Absicht“ soll maßgeblich sein. Diesen Widerspruch 
können die Anhänger des Gesinnungsstrafrechts nur da
durch „lösen“, daß sie dem Richter Blanko-Vollmacht 
erteilen, jene „hintergründige Absicht“ ausfindig zu 
machen, die sich zwar n i c h t  in der T a t  selbst ge
äußert hat, ja ihr selbst widerspricht, aber trotzdem 
ihren „Sinn“ bestimmt haben soll. Die „Absicht“ muß 
vom Richter „gedeutet“ werden. Und deshalb wimmeln 
derartige Urteile von Ausdrücken wie „nach verständi
ger Deutung“, „muß dahingehend verstanden“ bzw. „ge
deutet werden“.

Daß die „ d e u t e n d e “  M e t h o d e  dem Richter ge
stattet, die „Gesamteinstellung“ zu erfinden, machen 
die Ausführungen über die „deutende“, „wertende“ 
oder normative Methode klar.

Der Wortlaut der philoso
phischen Ausführungen:

„Als normative Beurtei
lung bezeichnet man die 
Stellungnahme zu einem 
gegebenen Vorgang, durch 
die nicht sein gegebenes 
Wesen erkannt, sondern der 
Vorgang von außen her 
einer bestimmten Bewer
tung und einer entsprechen
den Ausrichtung unterwor
fen wird.

Hier handelt es sich also 
nicht um die Erkenntnis 
einer dem Gegenstand in
härenten (innewohnenden) 
Eigenschaft,

sondern um Beurteilung 
und Bewertung, die an ihm 
von einer normierenden 
(wertenden) Instanz her 
vollzogen wird.“25

22 Protokoll der 192. Sitzung des Bundestags vom 8. Februar 
1957, S. 10934.
23 vgl. Kühlig, Das Programm der Abendländischen Akademie, 
Staat und Recht 1957, S. 727 ft.

In die deutsche Sprache 
übertragen:

Der „deutende“ Richter 
will zu einem Vorgang, z. B. 
zum Kommunismus, Stel
lung nehmen. Zu dem 
Zweck will er nicht die 
Wahrheit (das „gegebene 
Wesen“) erkennen. Er will 
gar nicht wissen, was der 
Kommunismus in Wirklich
keit ist.

Der „deutende Richter“ 
will ausschließlich seine 
eigene maßgebliche Mei
nung über den Vorgang 
ausdrücken und ihn bewer
ten und „ausrichten“.

Der „deutende Richter“ 
fragt also nicht nach den 
Eigenschaften der Tat. Er 
will gar nicht wissen, wie 
die Tat wirklich beschaffen 
ist.

Er geht vielmehr von 
einem festen Standpunkt, 
z. B. vom Standpunkt der 
Bundesregierung oder den 
„Werten der freien Welt“, 
aus.

Nach diesem Maßstab be
wertet er den Vorgang, 
z. B. den Kommunismus, 
und richtet ihn als verfas
sungsfeindlich aus. c.

24 zitiert nach Geräts, NJ 1954 S. 623.
25 Mezger im „Leipziger Kommentar“ 
S. 4.

zum StGB, 7. Auflage,
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